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Teil A: Begr¿ndung 

1 Anlass, Ziele und Zwecke der Planung, Vorgehensweise 

Ziel und Zweck der Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes ĂWindenergieñ 

der Stadt Marienmünster ist es, mit der Darstellung von Bereichen für die Windenergie mit 

Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB  

Á ein zusätzliches Angebot für die Nutzung der Windenergie zu schaffen und vor dem 

Hintergrund der in der Zwischenzeit eingetretenen, geänderten rechtlichen und 

technischen Rahmenbedingungen eine Neudarstellung von Bereichen für die Wind-

energie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB vorzunehmen;  

Á mit der Darstellung von Zonen eine räumliche Steuerung der Errichtung von Wind-

kraftanlagen über die Konzentrationswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB zu erzielen 

und die Planung auf eine rechtssichere Basis zu stellen, d. h. ihr mit Zonen Ăsubstan-

ziell Raumñ zu belassen.  

Die bisherige Darstellung im Flächennutzungsplan sah zwei Flächen für die Nutzung der 

Windenergie im Stadtgebiet vor, eine im Bereich Großenbreden/Hohehaus (Windpark), die 

andere südwestlich der Ortslage Bredenborn. Diese wurden mit der 4. Änderung des FNP 

planerisch vorbereitet. Die Änderung wurde zwischenzeitlich durch Urteil vom 26.03.2014 

durch das Verwaltungsgericht Minden für unwirksam erklärt. 

Zusätzlich haben sich die rechtlichen Rahmensetzungen zur Ausweisung von Bereichen für 

die Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB gegenüber dem Jahr 

1998 (Rechtswirksamkeit der ersten Ausweisung der Bereiche für die Windenergie mit Aus-

schlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB mit der 4. Änderung des FNP) geändert.  

Die Neuregelungen und Veränderungen machen eine Änderung des Flächennutzungspla-

nes bzw. die Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplanes Windenergie auf der 

Grundlage eines stadtweiten, schlüssigen Gesamtkonzeptes notwendig, das der Nutzung 

der Windenergie in der Stadt Marienmünster Ăsubstanziell Raumñ belässt (vgl. Kapitel 6). 

Dieser Anspruch ist in Zukunft in den vorliegenden Flächen der unwirksamen 4. Änderung 

des Flächennutzungsplanes alleine nicht zu erreichen. Die beiden Flächen sind mittlerweile 

vollständig genutzt, die Fläche Großenbreden/Hohehaus wurde mit dem Bebauungsplan 

Nr.1 der Ortschaft Großenbreden ĂRepowering Windvorrangzone Großenbreden/Hohehausñ 

rechtskräftig.  

Vor dem Hintergrund, der Windenergie im Stadtgebiet Ăsubstanziell Raumñ belassen zu müs-

sen, verfolgt die Stadt auf der Grundlage einer Potenzialflächenstudie für Gebiete für Wind-

energieanlagen die anschließende Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplanes.  

Die Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplanes wurde gewählt, um im Falle ei-

ner Unwirksamkeit eine Unabhängigkeit vom Gesamtflächennutzungsplan sicher zu stellen. 

Da es sich um einen eigenständigen vorbereitenden Bauleitplan handelt, unterscheidet sich 

das Aufstellungs- und Abwägungsverfahren nicht wesentlich von einer Änderung des Ge-

samtflächennutzungsplanes. Der Regelungsinhalt ist auf die Flächendarstellungen und 

Bestimmungen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Ausweisung von Flächen für die 

Nutzung der Windenergie / Bereichen für die Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 

(3) Satz 3 BauGB beschränkt. Die Darstellungen müssen konfliktfrei zu den Regelungen des 
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Gesamtflächennutzungsplans sein und die nachbarschaftlichen Rücksichtnahmen u. ä. wie 

eine herkömmliche Änderung sichern. 

Die Stadt Marienmünster beabsichtigt, der Windenergie unter den gegebenen technischen 

Voraussetzungen neuer Anlagen und Anlagengrößen Konzentrationsflächen für die Nutzung 

zur Verfügung zu stellen und damit den Einsatz regenerativer Energien in der Energiever-

sorgung im Sinne des Klimaschutzes zu fördern und Raum zu geben. Zur Ermittlung des 

landesweit vorhandenen Windenergiepotenzials hat das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) 

im Jahr 2012 eine Potenzialflächenstudie erstellen lassen, die für den Kreis Höxter und seine 

einzelnen Kommunen eine erste, ganz allgemeine Potenzialabschätzung angibt. Sie liegt für 

Marienmünster im Leitszenario bei möglichen Flächen von 430 ha für die Errichtung von 

Windenergieanlagen (WEA) und einer potenziellen Leistung der darin zu errichtenden Anla-

gen von 114 MW.  

Bisher sind errichtet / installiert: In den beiden Windenergieflächen der unwirksamen 4. Än-

derung mit einer Größe von zusammen rd. 95 ha im B-Plan Nr. 1 geplante 6 Anlagen mit rd. 

12 MW, in Bredenborn 10 Anlagen mit rd. 9 MW. Hinzu kommen 2 Einzelanlagen südlich 

Bremerberg mit jeweils 3 MW.  

Es ist das Ziel der Stadt Marienmünster, die von der Ausweisung als Bereiche für die Wind-

energie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB betroffenen Flächen zum Zwe-

cke der Erzeugung von Windenergie unter Einhaltung der Randbedingungen (wie u. a. Im-

missionsschutz, Naturraum) nutzbar zu machen. Hierzu wurde eine Potenzial- bzw. Tabuflä-

chenbetrachtung für das gesamte Stadtgebiet unter Verwendung von neuen Schutz- und 

Tabuflächenabständen durchgeführt, die u. a. vom Windenergieerlass des Landes Nord-

rhein-Westfalen aus dem Jahr 2015/2018 und von Rechtsprechung bis zum Jahr 2021 be-

stimmt worden sind (siehe hierzu die Übersichten der harten und weichen Tabuflächen).  

Für den sachlichen Teilflächennutzungsplanes für die Nutzung von Windenergie werden die 

Potenzialflächen unter planerischen und städtebaulichen Aspekten betrachtet.  

Im durchgeführten Beteiligungsverfahren gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB wurden über die 

Potenzialflächenstudie hinausgehende Aspekte zu den einzelnen Flächen ermittelt und für 

die Abwägung zusammengestellt. Diese wurden anschließend geprüft und bewertet. Ziel ist 

es, nach Abschluss der Potenzialflächenstudie und des sachlichen Teilflächennutzungspla-

nes städtebaulich sinnvolle und naturräumlich geeignete Bereiche für die Windenergie mit 

Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB darzustellen. Dieses Vorgehen wurde im 

Falle Marienmünsters an die zwischenzeitlich erfolgte Rechtsprechung und neuen Rahmen-

setzungen angepasst (siehe nachfolgende Ausführungen).   

Den Kommunen wurde mit der Novelle des Baugesetzbuches (BauGB) aus dem Jahr 1997 

in § 35 BauGB die Möglichkeit zur planungsrechtlichen Steuerung der im Außenbereich pri-

vilegierten Windenergieanlagen gegeben. 

Mit dieser Novelle wurde für den Außenbereich bestimmt, dass dieser für die Errichtung von 

Windenergieanlagen (WEA) privilegiert ist, d. h. diese dort generell zugelassen sind und dort 

errichtet werden sollen, wenn kein anderer öffentlicher Belang entgegensteht und die Er-

schließung gesichert ist. Mit dieser Rechtslage können WEA grundsätzlich überall im Au-

ßenbereich errichtet werden § 35 (1) BauGB. 

Sollen WEA nicht überall und verstreut in der Landschaft zugelassen werden, ist eine räum-

liche Steuerung und konzentrierte Errichtung in Bereiche für die Windenergie mit Aus-

schlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB(n) im Flächennutzungsplan erforderlich. Diese 
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Festlegung von Bereichen für die Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 

BauGB kann nur auf der Grundlage eines Konzeptes erfolgen, das das gesamte Stadtgebiet 

untersucht und überprüft und hier insbesondere den Außenbereich in den Fokus nimmt. In 

dieser Vorgehensweise muss es zu einer positiven Standortausweisung in der Form kom-

men, dass Bereiche im Flächennutzungsplan dargestellt werden, in der die Errichtung von 

WEA möglich ist.  

Die Frage, was unter Ăsubstanziell Raumñ zu verstehen ist, wurde durch die Rechtsprechung 

des Oberverwaltungsgerichts (OVG) NRW in verschiedenen Urteilen aufgegriffen, maßgeb-

lich durch das sog. ĂHaltern-Urteilñ vom 22.09.2015, zuletzt bestätigt durch das OVG-Urteil 

vom 20.02.2020, dem sog. ĂBrilon-Urteilñ. Hierbei wurde festgestellt, dass es kein allgemein 

verbindliches Modell gibt, anhand welcher Kriterien die Ausweisung von Bereichen für die 

Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB / Konzentrationsflächen 

im Flächennutzungsplan das Ziel erfüllt, der Nutzung der Windenergie Ăsubstanziell Raumñ 

zu belassen. Nach Rechtsprechung des OVG ist aber bei einem Anteil der ausgewiesenen 

Konzentrationszonenfläche von 10 % an der für die Windenergie zur Verfügung stehenden 

Fläche (Außenbereich abzüglich der harten Tabuflächen) ĂregelmªÇig davon auszugehen 

sein, dass der Windenergie substanziell Raum geschaffen wurde.ñ (Zitat aus dem OVG-

Urteil vom 20.02.2020, dem sog. ĂBrilon-Urteilñ) 

Das angesprochene Urteil vom 22.09.2015 mahnt darüber hinaus die Transparenz der Ent-

scheidungsgrundlagen und in der Abwägung an. Wichtig ist hier die Unterscheidung in sog.  

¶ ĂHarte Tabukriterien und -flächenñ, der Errichtung von Windenergieanlagen entge-

genstehende Kriterien, die nicht von planerischen Entscheidungen vor Ort und in der 

Abwägung in den kommunalpolitischen Gremien zugänglich sind und  

¶ ĂWeiche Tabukriterien und -flächenñ, die vor Ort formuliert werden und der Abwägung 

unterliegen, welche Kriterien und ggf. Vorsorgeabstände und -puffer von der Kom-

mune angewendet werden sollen. 

Im Beteiligungsverfahren gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB (Beteiligungszeitraum 17.03. bis 

21.04.2017; mit Verlängerung bis zum 05.05.2017) wurden über die Potenzialflächenstudie 

hinausgehende Aspekte zu den einzelnen Flächen ermittelt und für die Abwägung zusam-

mengestellt.  

Veränderung Flächenkulisse von der Frühzeitigen Beteiligung Č Offenlage 

Die sich aus der Abwägung ergebende Änderung der Flächenkulisse von der frühzeitigen 

Beteiligung zur Öffentlichen Auslegung wird ausführlich in Abschnitt 2 und 5 dargestellt. An 

dieser Stelle wird stichwortartig ein Überblick über die Anpassungen und Änderungen der 

Flächenkulisse zur öffentlichen Auslegung gegeben. Es sind die folgenden zentralen As-

pekte für die Abwägung hervorzuheben:  

¶ Neubestimmung der Potenzialflächen vor dem Hintergrund des sog. Bad Wünnenberg-

Urteils vom 06.03.2018. Hierbei wird eine Neubestimmung und ïbegründung der harten 

und weichen Tabukriterien, insbesondere der regionalplanerischen Flächen-Darstellun-

gen von Bereichen zum Schutz der Natur (BSN), Wald und ungenutztem Allgemeinen 

Siedlungsbereich (ASB) erforderlich;        

¶ Berücksichtigung des mit dem Landesentwicklungsplan LEP NRW. 2019 neu eingeführ-

ten Grundsatzes 10.2-3 eines Abstandes von 1.500 m zu Allgemeinen und Reinen 
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Á 

Á 

Á 

Á 

Á 

Wohngebieten in die Abwägung zur Findung von potenziellen Bereichen für die Wind-

energie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB; 

¶ in der Identifizierung der Eignungsflächen die Berücksichtigung des in der frühzeitigen 

Beteiligung besonders eingeforderten Schutz des Landschaftsbildes (Landschaftsbildan-

alyse des Kreises Höxter) und Betrachtung der Möglichkeit des Schutzes des Kulturgutes 

der ehemaligen Abtei Marienmünster und deren Umgebung; 

¶ Berücksichtigung weiterer relevanter Rechtsprechungen zur Darstellung von Bereichen 

für die Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB des Oberverwal-

tungsgerichtes (OVG) NRW vom Frühjahr 2019 und Frühjahr 2020.  

¶ Berücksichtigung des Ausführungsgesetzes zum BauGB in NRW zur Umsetzung eines 

Mindestabstandes von 1.000 m zwischen Wohngebäuden und Windkraftanlagen vom 

15.07.2021. 

Zu allen Veränderungen im Detail siehe die Übersicht zu Beginn des Kapitels von der 

Flächenkulisse der frühzeitigen Beteiligung zu den Flächen in der Offenlage.        

2 Ergebnisse der 2021 aktualisierten Potenzialflªchenstudie 
als stadtweites schl¿ssiges Gesamtkonzept 

Der Beschluss zur Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes zur Steuerung der 

Errichtung von Windenergieanlagen wurde am 22.06.2016 im Rat der Stadt Marienmünster 

gefasst. Die in der frühzeitigen Beteiligung im Jahr 2017 eingegangenen Äußerungen und 

deren Auswertung für die weitere Planung, aber vor allen Dingen die zwischenzeitlichen 

eingetretenen neuen gesetzlichen Regelungen im Bereich Windenergie und die Rechtspre-

chung erfordern eine Anpassung des stadtweiten schlüssigen Gesamtkonzeptes. Dieses 

führt auf der Grundlage der Potenzialflächenstudie zur Identifikation von für die Windenergie 

geeigneten Flächen, die von der Kommune für die Errichtung vorgesehenen Bereiche für 

die Windenergie. 

Die Bereiche für die Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB im 

Flächennutzungsplan stellt nach § 35 (3) Satz 3 BauGB einen sog. Planvorbehalt dar, der 

als öffentlicher Belang einer Windenergieanlage an anderer Stelle im Stadtgebiet in der Re-

gel entgegensteht. Ansiedlungsbegehren für Windenergieanlagen (WEA) außerhalb dieser 

Bereiche für die Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB können 

somit mit Verweis auf das Vorhandensein der Bereich für die Windenergie mit Ausschluss-

wirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB abgewiesen werden, d. h. WEA sind nur in dieser 

zulässig, sofern es sich nicht um Anlagen des Kleinverbrauches als unselbstständige Ne-

benanlagen handelt.  

2.1 Vorgehensweise Potenzialflächenstudie als gesamträumliches Pla-
nungskonzept  

Vor dem Verfahren zum sachlichen Teilflächennutzungsplan wird der gesamte Planungs-

raum (= gesamter Außenbereich im Stadtgebiet und die angrenzenden Nachbarkommunen) 

einer dreistufigen Analyse (Windenergieuntersuchung der Stadt Marienmünster) unter-

zogen, um geeignete Potenzialflächen zu ermitteln und zu einem gesamträumlichen Pla-

nungskonzept für die Stadt Marienmünster zu gelangen. 



Stadt Marienmünster                       Begründung Aufstellung Sachlicher Teilflächennutzungsplan ï Offenlage  
 

9 
 

Die Potenzialflächenanalyse orientiert sich am Kriterienkatalog der sog. harten und weichen 

Tabu-Bereiche und Kriterien des Windenergie-Erlasses 2015/2018 der Ministerien für Wirt-

schaft, Innovation, Digitalisierung und Energie; für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-

braucherschutz sowie für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nord-

rhein-Westfalen, des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des 

Landes Nordrhein-Westfalen sowie der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes 

(OVG) NRW mit Bedeutung für das Tabukriterien-System bis zum Jahr 2021. 

Als Vorbereitung zur Ausweisung von Bereichen für die Windenergie mit Ausschlusswirkung 

gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB im Flächennutzungsplan dient das vorliegende gesamträumli-

che Planungskonzept. Es werden sowohl geeignete Bereiche ermittelt, als auch ungeeig-

nete Bereiche abgegrenzt, in denen eine Windenergienutzung ausgeschlossen werden soll. 

Wird zur beispielhaften Veranschaulichung der Nutzung der Bereiche/Flächen oder dem Bau 

eine Referenzanlage verwendet, wird eine WEA mit 150 m Gesamthöhe angenommen. Der 

überarbeitete Windenergieerlass NRW 2015/2018 empfiehlt bei der Verwendung einer Re-

ferenzanlage eine Gesamthöhe von mindestens 150 m anzunehmen. Dies dient aber nur für 

die Abgrenzung der Vorranggebiete und zur Diskussion von potenziellen Abstandspuffern. 

Sie ist damit als eine Einstiegsgröße anzusehen, aber nicht als allgemein gültiger Maßstab. 

Damit soll die mögliche Ausnutzbarkeit der identifizierten Flächen exemplarisch verdeutlicht 

werden. Diese Anlagen mit 150 m Gesamthöhe und einem Rotordurchmesser von 100 m 

(Rotorblattlänge entsprechend ca. 50 m, vgl. nebenstehende Grafik) bilden einen repräsen-

tativen Rotordurchmesser von am Markt erhältlichen WEA der 2 bis 3 MW-Klasse ab. 
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Abbildung 1: Elemente, Aufbau und Höhen einer Windenergieanlage  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quelle Grafik: VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V., vde.com, 
29.07.2015, ĂMaÇkettenñ: Ergªnzung DHP   

Gesamthöhe 
Nabenhöhe 

Rotorradius /-blatt-
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Die Betrachtung des Untersuchungsraumes erfolgt anhand der nachfolgend beschriebenen 

Kriterien mit der Differenzierung zwischen harten und weichen Tabukriterien. Die nachfol-

gende Abbildung 2 stellt diese mehrstufige Vorgehensweise vor. 

 

Abbildung 2: Vorgehensweise 

 

Stufe 1 ï  

In dieser Stufe erfolgt die Abgrenzung des Innenbereiches vom Außenbereich im Stadtge-

biet. Diese Unterscheidung bzw. Qualifizierung ist erforderlich, da nur der Außenbereich 

gem. § 35 BauGB für die Errichtung von privilegierten Windkraftanlagen und die Darstellung 

von Bereichen für die Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB in 

Frage kommt. 

Stufe 2 - Ermittlung von harten Tabuzonen: In dieser Stufe, in der die sog. harten Tabukri-

terien Berücksichtigung finden, werden die Flächen identifiziert, die für eine Ausweisung von 

Bereichen für die Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB auf 

Grund faktischer bzw. rechtlicher Ausschlussgründe nicht in Frage kommen. Hierzu zählen 

u. a. die Siedlungslagen, bebaute Flächen, Infrastrukturtrassen oder ggf. geschützte Natur-

flächen. In diesen Bereich fällt auch ein immissionsrechtlicher Mindestabstand zu Wohnnut-

zungen in Siedlungslagen und Wohnstellen im Außenbereich, von dem angenommen wer-

den kann, dass er aufgrund der Immissionen die von Windkraftanlagen ausgehen nicht un-

terschritten werden kann und daher rechtlich und faktisch durch WEA nicht bebaut werden 

können.  
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Diese Tabukriterien und -flächen sind der Abwägung vor Ort nicht unterworfen und können 

nicht vor dem Hintergrund der kommunalen Entwicklungsvorstellungen geändert werden.  

Als besonderer Aspekt Ăzwischenñ harten und weichen Tabuflªchen ist hierbei im Land NRW 

der Mindestabstand von 1.000 m nach dem Ausführungsgesetz zum BauGB zu berücksich-

tigen. Dieser Mindestabstand bemisst sich zwischen Windenergieanlagen und Wohngebäu-

den in Gebieten nach § 30 BauGB und in im Zusammenhang bebauten Ortsteilen gem. § 34 

BauGB sowie der Grenze von Außenbereichssatzungen gem. § 35 (6) BauGB.  

Stufe 3 ï Ermittlung von weichen Tabuzonen: In der Stufe 3 werden danach die sog. 

weichen Tabukriterien berücksichtigt, die der Abwägung unterliegen und im kommunalen 

Entscheidungsprozess in Marienmünster selbst bestimmt und eingegrenzt werden können.  

In der Stufe 3 werden also weiche Kriterien betrachtet, die der Abwägung zugänglich sind 

und bei denen die Stadt im Entscheidungsprozess einen Abwägungsspielraum hat. Diese 

weichen Tabukriterien und -flächen können u. a. der Vorsorge im Hinblick auf den Schutz 

der Wohnnutzung im Außenbereich; der Sicherung von städtebaulichen Entwicklungsmög-

lichkeiten; der Sicherung der Ziele des Naturschutzes (Sicherung der Leistungs- und Funk-

tionsfähigkeit des Naturhaushalts, der Vielfalt, der Eigenart und der Schönheit sowie dem 

Erholungswert von Natur und Landschaft und der biologischen Vielfalt) sowie des Gewäs-

serschutzes dienen.  

Nach Bestimmung der harten und weichen Tabuzonen verbleiben vorläufige Potenzialflä-

chen, die für die Darstellung von Bereich für die Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. 

§ 35 (3) Satz 3 BauGB in Betracht kommen. Diese werden vor dem Hintergrund der Siche-

rung längerfristiger städtebaulicher Entwicklungsmöglichkeiten, Möglichkeiten der interkom-

munalen Zusammenarbeit und Wirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild weiter differen-

ziert bewertet und in die Abwägung vor Ort eingestellt. Hierbei handelt es sich um Kriterien, 

die seitens des Plangebers festgelegt wurden, um qualitative Aspekte der Stadtentwicklung 

im schlüssigen Gesamtkonzept für die Darstellung von Bereich für die Windenergie mit Aus-

schlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB zu berücksichtigen. 
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2.2 Entwicklung der Flächenkulisse für die Offenlage ï gesamträumliches 
Konzept  

In der nachfolgenden Übersicht werden die Veränderungen der Rechtslage in zeitlicher Ab-

folge und mit den Auswirkungen auf die Flächenkulisse zu den Verfahrensschritten stich-

wortartig aufgezeigt. 

 

Was  Wann Relevant für die  

Abwägung im Verfah-
ren 

Ergebnis 

Sog. Büren-Urteil 07/2013 Einstufung harte und wei-
che Tabukriterien, 

Transparenz im Verfah-
ren der Abwägung  

Berücksichtigung in der 
Potenzialflächenermitt-
lung  

Sog. Haltern-Urteil   09/2015 Berücksichtigung von har-
ten und weichen Tabu-
Flächen in der Berech-
nung des substanziell 
Raumes 

Prüfung der vorhande-
nen Flächen 

Rechtsmeinung Gatz: 
Berücksichtigung im-
missionsrechtlicher 
Mindestabstand als 
harte Tabufläche, zwi-
schenzeitlich (bis 
12/2019) im Grundsatz 
durch Rechtsprechung 
des OVG NRW bestä-
tigt 

12/2015 Immissionsrechtlicher 
Mindestabstand wird auf-
grund der Quelle Landes-
amt für Natur-, Umwelt- 
und Verbraucherschutz 
(Ermittlung Priorr 2015) 
und anderer Quellen bei 
300 m als Untergrenze 
gesetzt.  

300 m immissionsrecht-
licher Mindestabstand 
wird als harte Tabuflä-
che berücksichtigt. Dies 
hat die Auswirkung der 
Reduzierung des für die 
WEA zur Verfügung 
stehenden Raumes.   

Frühzeitige Beteiligung 22.03. ï  

24.04.2017 

Flächenkulisse: Bereich 
für die Windenergie mit 
Ausschlusswirkung gem. 
§ 35 (3) Satz 3 BauGB 
mit rd. 819 ha = rd. 21 % 
der Potentialflächen 

 

Sog. Bad Wünnen-
berg-Urteil;  

Erklärung der Regio-
nalplanung zur Nicht-
beachtung des Ziels 5 
des Sachlichen Teilab-
schnittes ĂNutzung der 
Windenergieñ Regio-
nalplan Reg.-Bez. Det-
mold 

03/2018 

 

05/2018 

Die in Ziel 5 genannten 
Flächen sind nicht mehr 
pauschal als Ăquasiñ harte 
Tabufläche einzustufen. 
Sie sind in der Abwägung 
ggf. als weiche Tabuflä-
chen von Bereich für die 
Windenergie mit Aus-
schlusswirkung gem. § 35 
(3) Satz 3 BauGB freizu-
halten. In OWL Flächen 
Wald und Bereiche zum 
Schutz der Natur (BSN) 
besonders zu betrachten. 

Da diese Einzelflächen-
betrachtung und Differen-
zierung aufgrund der 
nicht bekannten Stand-
orte und Anlagentypen 
abschließend nicht 

Berücksichtigung im 
nächsten Verfahrens-
schritt zur Offenlage.  
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Was  Wann Relevant für die  

Abwägung im Verfah-
ren 

Ergebnis 

möglich ist, werden Wald 
und BSN als zur Verfü-
gung stehende Fläche 
gewertet.  

Windenergie-Erlass 
2018 NRW  

05/2018 Hinweise und Handrei-
chungen zu Tabukriterien 
für die Planung von Be-
reich für die Windenergie 
mit Ausschlusswirkung 
gem. § 35 (3) Satz 3 
BauGB bzw. Genehmi-
gung von Windkraftanla-
gen  

Berücksichtigung im 
nächsten Verfahrens-
schritt zur Offenlage. 

Rechtsprechung 2019 

Sog. Paderborn-, 
Hörstel-, Stemwede-
Urteil 

01 ï 
03/2019 

Anforderung an die Be-
kanntmachung; 

Kommunale Prüfung der 
Schutzgebiete bzw. Stel-
lungnahmen der Fachver-
waltungen bei deren Ein-
stufung von Fläche als 
nicht zur Verfügung ste-
hend bzw. Einschränkung 
der Nutzung durch Wind-
kraftanlagen     

Berücksichtigung im 
nächsten Verfahrens-
schritt zur Offenlage. 

Landesentwicklungs-
plan (LEP) Nordrhein-
Westfalen 2019  

08/2019 Berücksichtigung Grund-
satz 1.500 m zu WA/WR 
in der Abwägung 

Berücksichtigung im 
nächsten Verfahrens-
schritt zur Offenlage. 

Rechtsprechung 2020 

Sog. Brilon-Urteil 

02/2020 Hinweis auf die Anwend-
barkeit des LEP-Grund-
satz 1.500 m zu WA/WR 
in der Abwägung 

Berücksichtigung im 
nächsten Verfahrens-
schritt zur Offenlage 

Ausführungsgesetz 
zum Baugesetzbuch 
BauGB im Land NRW 
zur sog. ĂLªnderºff-
nungsklauselñ 

07/2021 Einführung eines 1.000 m 
Mindestabstandes zu 
Wohngebäuden in wohn-
genutzen Siedlungsberei-
chen (B-Pläne gem. § 30 
BauGB und Innenbereich 
gem. § 34 BauGB) und 
Außenbereichssatzungen 
gem. § 35 (6) BauGB  

Berücksichtigung im 
nächsten Verfahrens-
schritt zur Offenlage. 
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2.2.1 Stufe 1: Abgrenzung Innen ï Außenbereich, Windhöffigkeit 

Darstellungen von Windenergiebereich(en) / Konzentrationszone(n) im Flächennutzungs-

plan können nur im Außenbereich nach § 35 Baugesetzbuch (BauGB) erfolgen. In den Au-

ßenbereich fallen alle Grundstücke, die weder im Geltungsbereich eines qualifizierten Be-

bauungsplans liegen (gem. § 30 BauGB) noch zu einem im Zusammenhang bebauten Orts-

teil (gem. § 34 BauGB) gehören. Die nachfolgende Karte 1 stellt den Außenbereich der Stadt 

Marienmünster dar.  

Im § 35 BauGB ist zur Errichtung von Windkraftanlagen ausgeführt:  

ĂIm AuÇenbereich ist ein Vorhaben nur zulªssig, wenn öffentliche Belange nicht entge-

genstehen, die ausreichende ErschlieÇung gesichert ist und wenn es [é] der Erforschung, 

Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie dient, [é] 

Die Ausschlusswirkung ist im § 35 (3) Satz 3 BauGB formuliert:  

Ă¥ffentliche Belange stehen einem Vorhaben in der Regel auch dann entgegen, soweit 

hierfür durch Darstellungen im Flächennutzungsplan oder als Ziele der Raumordnung 

eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist.ñ  

Damit werden mit der Darstellung von Bereichen für die Windenergie Baurechte für Wind-

kraftanlagen außerhalb der Bereiche genommen.  
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Karte 1:  Darstellung des Außenbereiches in der Stadt Marienmünster (Darstellung ohne 

Maßstab) 

    



Stadt Marienmünster                       Begründung Aufstellung Sachlicher Teilflächennutzungsplan ï Offenlage  
 

17 
 

Windhöffigkeit 

Werden in einem sachlichen Teilflächennutzungsplan Flächen für die Nutzung der Wind-

energie dargestellt, müssen die dargestellten Bereiche / Flächen für Windenergieanlagen 

eine ins Gewicht fallende Möglichkeit eröffnen die Windenergie zu nutzen. Die Windhöffig-

keit ist primäres Merkmal eines Gebietes zur Eignung als Bereich für die Windenergie mit 

Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB. Hierzu werden Daten des Landesamtes 

für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) ausgewertet. 

Die Daten des Energie- und Klimaatlasses NRW (nachfolgende Karte) zeigen für das ge-

samte Stadtgebiet und dem Außenbereich als Zielbereich des sachlichen Teilflächennut-

zungsplanes eine durchschnittliche mittlere Windgeschwindigkeit von überwiegend > 5 m/s 

in 100 m Höhe und überwiegend > 4,5 m/s in 200 m Höhe.  

Mit dem Blick auf die nachfolgenden Karten ist kein Teil des Stadtgebietes zu identifizieren, 

in dem die Errichtung von Windenergieanlagen aufgrund von fehlendem Windenergiepoten-

zial nicht in Frage kommt.  
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Karte 2.1:  Windhöffigkeit in der Stadt Marienmünster in 100 m Höhe (Darstellung ohne Maßstab)   
  

 
 

(Quelle: LANUV, 05/2021) 
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Karte 2.2:  Windhöffigkeit in der Stadt Marienmünster in 200 m Höhe (Darstellung ohne Maßstab)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(Quelle: LANUV, 05/2021)  
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2.2.2 Harte Tabuflächen 

Als harte Tabuflächen außerhalb des Innenbereiches (Bebauungspläne gem. § 30 

BauGB und Flächen gem. § 34 BauGB) sind in Marienmünster zu berücksichtigen:  

Infrastrukturen  

Straßen:  

Trassen von klassifizierten Straßen: Bundes- und Landesstraße (Parzelle der Straße, 

ggf. mit Böschung). Darüber hinaus wird die Anbauverbotszone der Bundesstraße mit 

20 m vom Fahrbahnrand als harte Tabufläche eingestuft. Anbaubeschränkungszonen 

z. B. an Bundes- oder Landesstraßen unterliegen einem Genehmigungsvorbehalt für 

die Errichtung von baulichen Anlagen. Diese Genehmigungsvorbehalt stellt aber kei-

nen generellen faktischen Ausschluss für Windkraftanlagen dar und ist deshalb auch 

nicht als harte Tabufläche vorab zu berücksichtigen.    

Hochspannungsleitungen: 

Die Hochspannungsleitungen erhalten einen als absolute Untergrenze definierten 

Schutzabstand von 10 m bei 110 kV-, 20 m bei 220 kV- sowie 40 m bei 380 kV-Leitun-

gen als harte Tabufläche (vgl. auch Anlage 4 zum Abstandserlass NRW, RdErl. V. vom 

06.06.2007). 

Im Rahmen der Beschreibung der einzelnen Flächen (Steckbriefe) wird auf die ggf. 

vorhandenen Abstandsfragen zu Hochspannungsleitungen eingegangen. 

Gewässer 

Als Gewässer werden die in der europäischen Wasserrahmen-Rahmenrichtlinie 

(WRRL) erfassten und mit einem Verschlechterungsverbot versehenen Gewässer: 

Brucht, Grube, Kleinenbredener Bach, Niese und Saumer Bach berücksichtigt. 

 

Danach ergibt sich die folgende Übersicht / Tabelle für die harten Tabuflächen der Flä-

chenkulisse der Offenlage.  
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Karte 3:  Harte Tabuflächen in der Stadt Marienmünster (Darstellung ohne Maßstab)  
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2.2.3 Immissionsrechtlicher Mindestabstand als harte Tabufläche 

Im Planentwurf ist für alle festgesetzten Baugebiete mit Wohnnutzungen (WR, WA, MI 

etc.) und Wohnstellen im Außenbereich ein Abstand von 300 Metern als harte 

Tabuzone berücksichtigt. Nach der Rechtsprechung des 2. Senats des OVG NRW ist 

eine pauschale Gleichbehandlung der unterschiedlichen Gebietskategorien auf der 

Ebene der harten Tabukriterien an sich unzulässig, weil sich die Frage, ob aus Immis-

sionsschutzgründen eine Genehmigung für eine Windenergieanlage schlechthin aus-

geschlossen ist, nicht zuletzt vom Schutzanspruch des Siedlungsgebiets abhängt 

(OVG NRW, Urteil vom 6.3.2018 ï 2 D 95/15.NE ï, juris Rn. 149; Urteil vom 14.3.2019 

ï 2 D 71/17.NE ï, juris Rn 133). Da Nr. 6.1 der TA Lärm für die dort genannten Bau-

gebiete unterschiedliche Immissionsrichtwerte vorschreibt, fordert der 2. Senat, dass 

der Plangeber unterschiedliche immissionsschutzrechtliche Mindestabstände erwägt 

oder begründet, warum er allen Gebieten den gleichen Schutzstandart gewährt (OVG 

NRW, Urteil vom 6.3.2018 ï 2 D 95/15.NE ï, juris Rn. 151).  

Diese Überlegung steht hinter dem hier formulierten immissionsrechtlichen Mindestab-

stand von 300 m zu wohngenutzten Gebäuden und Siedlungsbereichen, der die Un-

tergrenze darstellt, von der die Stadt Marienmünster annimmt, dass dieser Abstand 

nicht von Windkraftanlagen unterschritten werden kann bzw. wird.  

Für die Darstellung dieses Mindestabstandes bei den Wohnstellen wird um den Mittel-

punkt des wohngenutzten Gebäudes ein Kreis mit einem Radius von 10 m gelegt, von 

diesem ausgehend dann 300 m ermittelt werden. Mit dem Kreis (Durchmesser ist dann 

20 m) werden in der Regel alle, d. h. auch größere Wohngebäude und ihr unmittelbares 

Umfeld zum Außenaufenthalt erfasst.  

Vor dem Hintergrund der TA Lärm (einschlägige Zuordnung von zulässigen Immissi-

onsrichtwerten, vgl. nachfolgende Tabelle) wird als Untergrenze ein Immissionswert 

vergleich für Kerngebiete, Mischgebiete und Dorfgebiete angenommen, der nicht über-

schritten (in Abstand übersetzt nicht unterschritten) werden kann. 

  



Stadt Marienmünster              Begründung Aufstellung Sachlicher Teilflächennutzungsplan ï Offenlage  
 

23 
 

TA-Lärm Auszug 
 

 
 

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz  
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm ï TA Lärm) 

Vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503) 
Fundstelle: GMBl 1998 Nr. 26, S. 503 

Geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 
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Nach den Ausführungen von Piorr / LANUV NRW: ĂAusweisung von Konzentrations-

zonen f¿r Windenergieanlagen und Immissionsschutzñ (2013) ergibt sich das folgende 

Bild eines Mindestabstandes zu den wohngenutzten Objekten und Flächen mit Wohn-

nutzung. Abbildung 3 zeigt die Lärmausbreitung von Anlagen mit einem unterschiedli-

chen Schallleistungspegel und in Bezug auf 45 dB(A) (Richtwert TA Lärm für gemischte 

Nutzungen (nachts)). Mit einem Mindestabstand von 300 m ist der Ausgangspunkt von 

Anlagen mit 103,5 dB(A)-Emission so gewählt, dass hier einzelne, aber auch bis zu 

drei Anlagen (siehe blaue Ellipse in der nachfolgenden Abbildung 3), in einer Zone 

nach dieser Ermittlung voraussichtlich errichtet werden können.      

 

Abbildung 3:  Verlauf Immissionspegel 45 dB(A) Schallimmissionen von Windenergie-
enlagen (WEA) in Abhängig von der Entfernung, Quelle: LANUV, Piorr 
2013   In dem genannten Aufsatz wird dazu ausgeführt:  

ĂAls Ăhartes Kriteriumñ kann betrachtet werden, dass ein Nachtbetrieb (auch unter Hin-
nahme von großen Ertragsverlusten) zumindest einer Anlage bei Einhaltung der Im-
missionsrichtwerte der TA Lärm prinzipiell möglich ist. Die erforderlichen Schutzab-
stände könnten den unteren Regressionskurven der Abbildungen 6 bis 8 entnommen 
werden; leisere Anlagen (der betrachteten Leistungsklasse) sind nicht bekannt. Diese 
Schutzabstände betragen 170 m in Hinblick auf den Nachtrichtwert von 45 dB(A), 355 
m in Hinblick auf den Nachtrichtwert von 40 dB(A) und 542 m in Hinblick auf den Nach-
trichtwert von 35 dB(A).ñ 
ĂEin wirtschaftlich sinnvoller Betrieb wird mit derartig stark reduzierten Anlagen (LWA 
incl. Sicherheitszuschlag = 100,5 dB(A)) nur in Sonderfªllen mºglich sein.ñ  
ĂEin Ăweiches Kriteriumñ, welches aus den Abbildungen 6 bis 8 abgeleitet werden kann, 
wäre beispielsweise der Mindestabstand, den eine Fläche, auf der drei Windenergie-
anlagen nachts betrieben werden sollen, wenigstens von der Wohnnachbarschaft ein-
halten kann. Die Forderung nach der Betreibbarkeit von 3 Anlagen kann beispielsweise 
dadurch begründet werden, dass hiermit eine gewisse optische Konzentration von An-
lagen erreicht werden soll Mit dem Immissionsrichtwert von 45 dB(A) sind nach Abbil-
dung 6 für den nächtlichen ertragsoptimierten Betrieb von 3 Windenergieanlagen 
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Mindestabstände von 500 m verknüpft, mit dem Immissionsrichtwert von 40 dB(A) Min-
destabstände von 800 m und mit dem Immissionsrichtwert von 35 dB(A) Mindestab-
stände von 1220 m. Wird hingegen ein nächtlicher schallreduzierter Betrieb (LWA = 
103,5 dB(A) incl. Sicherheitszuschlag) für akzeptabel gehalten, sind die Immissions-
richtwerte mit folgenden Abständen verknüpft: 45 dB(A) mit 360 m, 40 dB(A) mit 617 
m und 35 dB(A) mit 953 m.ñ 

 

In diesen Ausführungen wird deutlich, dass eine Möglichkeit der Differenzierung des 

Mindestabstandes besteht. Diese könnte jedoch vor dem Hintergrund der siedlungs-

strukturellen Gegebenheiten mit vielen Ortslagen mit Allgemeine Wohngebieten (WA) 

und Reinen Wohngebieten (WR) auf der Stufe der Ausweisung von Windenergieflä-

chen im Flächennutzungsplanung eher als restriktiv und gegen die Privilegierung ge-

richteten Planungen f¿hren (welches dann als eine unzulªssige sog. ĂNegativñ-Planung 

zu bezeichnen wäre). Für diese Ausweitung und Differenzierung des immissionsrecht-

lichen Mindestabstandes wären genaue Angaben und Standortplanungen von Wind-

kraftanlagen, ggf. mit eingemessenen Typen von Anlagen etc., erforderlich, die auf die-

ser Stufe der Planung noch nicht bekannt sind. Folge könnte auch sein, dass diese 

Annahmen sich im weiteren Planverfahren so nicht bestätigen.   

Die weitere Frage der seit Ende 2017 anzuwendenden Ergänzung der Messmethoden 

durch das sog. ĂInterimsverfahrenñ bei der Schallimmissionsprognose ist somit so zu 

beantworten, dass mit dem vorgestellten immissionsrechtlichen Mindestabstand eine 

ĂUntergrenzeñ gewªhlt wird, unterhalb der mit einer hohen Sicherheit keine Anlagen 

immissionsrechtlich möglich sind. Damit werden Unsicherheiten über Messmethoden 

und deren Ergänzungen sowie unbekannte Grundlagen und Anlagenkonfigurationen 

im weiteren Planungsprozess weitestgehend ausgeschlossen.  

Zugleich soll der Nutzung der Windenergie in einem möglichst großen Umfang Raum 

belassen/geschaffen werden, ohne zu diesem Zeitpunkt schon einen größeren Teil des 

Außenbereiches auszuschließen.        
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Karte 4.1:  Harte Tabuflächen in der Stadt Marienmünster (mit immissionsrechtlichem 
Mindestabstand) (Darstellung ohne Maßstab)   
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Karte 4.2:  Verbleibende Potenzialfläche bei harten Tabuflächen in der Stadt Marien-
münster (mit immissionsrechtlichem  Mindestabstand) (Darstellung ohne 
Maßstab)   
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Für die Betrachtung und Bewertung des substanziell für die Windenergie verbleiben-

den Raumes ergibt sich zunächst unter Berücksichtigung der Kriterien 

¶ harte Tabuflächen 

¶ immissionsschutzrechtlicher Mindestabstand 

eine Flächenkulisse bei der ein 10 %-Anteil rd. 404 ha beträgt. 

Dieses ist mit Blick auf Kapitel ĂAbwªgungsergebnis Flªchenkulisse f¿r die Offenlage 

Pr¿fung Ăsubstanziell Raum belassenñ relevant. 

 

2.2.4 Ausführungsgesetz zum BauGB in NRW  

Am 15.07.2021 ist das ĂZweiten Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 

des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalenñ als Ermªchtigung zur Nutzung der sog. 

ĂLªnderºffnungsklauselñ in Ä 249 (3) BauGB mit der Regelung eines Mindestabstandes 

von 1.000 m zwischen Windkraftanlage und Wohnbebauung/Wohngebäuden in Kraft 

getreten. Die Formulierung bezüglich des Abstandes lautet: 

 
ĂÄ 2 Mindestabstand f¿r privilegierte Windenergieanlagen 
 
 (1) § 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB findet auf Vorhaben, die der Erforschung, Ent-
wicklung oder Nutzung der Windenergie dienen, nur Anwendung, wenn diese Vor-
haben einen Mindestabstand von 1 000 Metern zu Wohngebäuden 
 
1.  in Gebieten mit Bebauungsplänen (§ 30 BauGB) und innerhalb der im Zusam-

menhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB),  
       sofern dort Wohngebäude nicht nur ausnahmsweise zulässig sind, oder  
2. im Geltungsbereich von Satzungen nach § 35 Absatz 6 BauGB  
 
einhalten. Der Abstand bemisst sich von der Mitte des Mastfußes bis zum nächst-
gelegenen Wohngebäude im Sinne des Satzes 1, das zulässigerweise errichtet 
wurde oder errichtet werden kann.ñ 
 

Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass der genannte Abstand von 1.000 m sich nicht auf 

die Darstellung der Grenze eines Bereiches für die Windenergie mit Ausschlusswirkung 

gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB, sondern auf den Abstand zwischen dem Mast(fuß) einer 

Windkraftanlage zum nächsten zulässigerweise errichteten Wohngebäude bezieht.  

Da der konkrete Standort der Anlage zum Zeitpunkt der Flächennutzungsplanänderung 

bzw. des sachlichen Teilflächennutzungsplanes nicht bekannt ist, kann auch nur eine 

Bestimmung der Grenze einer Potenzialfläche bzw. des Bereiches für Windenergie mit 

Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB erfolgen.  

Die Grenze eines Bereiches für die Windenergie mit Ausschlusswirkung gem. § 35 (3) 

Satz 3 BauGB wird durch die äußerste Begrenzung einer WEA bestimmt: den Außen-

rotor. Mithin ist der Rotor-Radius von den 1.000 m abzuziehen. Hier bietet sich ein 

Ă¿blicherñ Radius von 75 m an. Dieser bildet ausreichend den anzunehmenden Durch-

messer und somit die äußere Begrenzung der WEA bei einer heute üblichen Anlagen-

höhe ab. 
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Zudem bezieht sich die Grenze eines Bereiches für die Windenergie mit Ausschluss-

wirkung gem. § 35 (3) Satz 3 BauGB mit Blick auf die Wohngebäude i.d.R. auf das 

betroffene Wohngebiet bzw. das zu bebauende / bebaute Wohngrundstück. Da die-

ses i.d.R. unter Berücksichtigung eines bauordnungsrechtlichen 3,00-m-Grenzab-

standes zu erfolgen hat, wird dieser Grenzabstand ebenfalls von den o.g. 1.000 m 

abgezogen. 

Somit wird auf der Ebene der Potenzialanalyse ein Abstand von 922 m bzw. gerun-

deten 920 m berücksichtigt, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. 

 
Abbildung 4:  Grafik Umsetzung des Mindestabstandes 1.000 m des  Ausführungs-

gesetzes zum BauGB im Land NRW für die Darstellung von Bereichen 
für die Windenergie 

 

 

 

Hinweis:  

Der mit dem Gesetz vorgeschlagene Abstand von 1.000 m zu Wohngebäuden in Au-

ßenbereichssatzungen gem. § 35 (6) BauGB ist in Marienmünster nicht zu berück-

sichtigen, da keine Außenbereichssatzung aufgestellt wurde.  

 

Die nachfolgenden Karten zeigen die Umsetzung dieses Abstandes von 920 m zwi-

schen Wohngebäuden und dem Rand eines Bereiches für Windenergie als Grenze 

der Fläche in der die Windkraftanlagen mit Rotor liegen muss. 
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Karte 5.1:  Umsetzung Ausführungsgesetz zum BauGB in NRW und harte Tabuflächen 
in  der Stadt Marienmünster (Darstellung ohne Maßstab)  
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Karte 5.2:  Verbleibende Potenzialfläche bei Umsetzung Ausführungsgesetz zum 
BauGB in NRW und harte Tabuflächen in der Stadt Marienmünster (Darstel-
lung ohne Maßstab)  

 

  
















































































































































































































